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202 DIE BERNER WOCHE

23täud)e, bte felbft in fulturell oorgefchritteueu ©egertbeu
ïtrenge innegehalten werben unb bfle ineift einer uralten
23ol!spoefie entflammen.

Schuhe ins ©tab! 213er tennt nicht bte ©epflogen»
heit, einem Dotein Sdjuhe anzuziehen, beoor man ib" in
ben Sarg 3111 allerletzten Aluhe bettet. Aflatidjer, behauptet
ber Aberglaube, trtufz lange, lange 3eit nad) feinem Dobe
umherirren, weil feine Aflittnenfdjen ihm biefen Siebesbienft
nid)t crwiefen. 2luf einer ber aus bem Aflittelalter ftam»
menbeit treppen, bte tu 23ern nad) ber Aflatte führen,
irrt geitweilig ein ffieift jamitternb unb llagenb herum: man
hat oergeffen, ihm Sd)ul)e ins ©rab mitzugeben. Unb wenn
mau fie auch nur neben feinen Storper gelegt hätte, fo
tonnte er 91 übe fiuben. „X)ifc Schuhe", ertlcirte eine alte
grau int Slanton Appengell, „bte habe ich mir fd>oit in
jungen 3ahren augefchafft, bamit man fie mir ins ©rab
mitgibt — fic follen mich oor ben fpiheit dornen fd)iihe:u,
bie ich auf beut 2Bege gut ©wigtcit finben werbe." 23ieler=

orts gibt man ben Dotett nod) einen Stod mit ins ©rab,
bamit ihnen ber 2Bcg burd) ba3 Dornengeftrüpp teidjter werbe.

3ft ber SBraüch, ben 2terftorbeucn ©Ifen auf ihre Aß an»
iberuug nad) bein Dobe mitzugeben, erftorben? Steineswegs,
toiefe uralte, fdjou bei ben biaturuölEeru gepflogene'Sitte
•fiitbet fid) noch immer in einigen Alpengegenben. Salj,
!23rot, ;Aflehl legt man ihnen 3ur 2Beg3ef)ruug in ben Sarg,
h Schuhe sieht man oielerorts uamentlid) jungen Aflüttern,
bie pou ihren tieinen Stinbent weg fterben, an. 3ebe tflacht,

fagt ber Afolfsglanbe, tommt bie Aflutter 311 ihrem Stinbe
unb wartet es, bis es Dag wirb, worauf fie wieber in. ihr
©rab guriict oerfdjuriubet. DJi.it Schuhen werben ihre -Sriifec-.

nicht wuub. 3it einem tleinen Dorf im Stanton 23ern gibt
es eine Stirdje, unter bereu Dach bie jungen Afliitter be»

graben finb; ipre ©räber beden grobe Steinplatten. 3n
einer anberu ©de finb bie neugebornieu Stinber begraben,
bie bie Daufe nicht mehr empfingen. Auf ihre tleinen ©rä»
ber tropft bas Atafj ber Dachtraufe, unb macht gut, was
bie Aflenfdjett jurtt Seelenheil bes tleinen ©erftorbenen unter»
liegen.

Au einigen Orten ber Sd)wei3, namentlich bes Stau»

tous 23ern, tann man hie unb ba Säume bewerfen, bellen
ein fd)war3er Dud)ftreifen um ben Stamm gebunbeu ift.
Dies fünbet ben Dob bes 23efitzers ober ber Sefiheriu bes

©ehöftes an, unb wenn bas Dud) uon felber abfällt, bann
ift ber £eib bes 23erftorbenen im ©ria.be verfallen. Den
èiufdjeib bes Afleifters inelbet mian ben 23ieneu unb bem

2tieh. Diefcr 23riaud) finbet fid) fowohl im 23ernerlanb,
als aud) in ber Sunerfchweig. Aflan tlopft ben 23ienen,

lautet ber 2lusbrud. Unb wenn man bies oerjäumt, fagt
ber 33otf3g[aube, gie^t ber Dote fein ©igentum in ben Dob nad).

3u ber 3nncrfd)W'oi,5 unb an nieten anbeut Orten leert

mau bei einem Dobesfall alles Aßaffeir, bas fid) im öaufc
befinbet, aus, bettn man glaubt, baff bie Seele bes 23er»

ftorbeneu fid) gleid) nad) beffen Dobe in ihm gehabet hätte.
91 od) an oielen Orten, namentlid) auf bem iiaube, wirb beim
Sterben gefleuft, alio bie Dotenglode geläutet, jebod) nur
bei 23olljährigeu. 3in 23erriet 3ura fd)lägt bie Sterbe»

g lode für ben 9Jîautt breimal, für eine fterbenbe grau
3weintai an, unb jebermann sieht, wenn er bies hört, ben

§ut ab. 23ielfad) wirb ber Sarg mit buftenben Sträutern
ausgeräuchert. 23eim hinaustragen ftellt man ihn gewöhn»

lid) bei ber Ditrfd)welle nod) einmal ab, unb wieberholt
bies au allen S\rcii3wegen. Stinber werben uon jungen Söfp
neu ber 2l3erwanbteu unb 23etannten ber gamilie getragen.

Hub bie Seele bes Akrftorbenett? 23iele wollen gefeheit

haben, wie ein Schmetterling aus bem Afluube bes Doten
flog unb ängftlid) einen Ausgang aus bem Limmer fudjte.
Anbete faheit, wie er hinter einem Spiegel ober einem

23ilb oerfchwnnb. An oielen Orten befteht bie Sitte, fo»

fort nach ©intritt bes Dobes ein genfter ju "öffnen: bamit
bie Seele einen 2lusweg finbe, fagt ber ^Aberglaube. An
anberu Orten wieberum wirb bas Dotengimmer hermetifd)

oerfdjloffeit, bamit teine böfen ©elfter bie 9tuhe bes Doten
ftören. ABirb bie Seiche weich, behauptet ber 23oIfsglaube,
bann ift fie ein Afamppr, ber nad) larger 3eit weitere
Sterbefälle had) fid) sieht.

:
' ' '

——
" in«

$inberUigen.
Stinberlügen finb nicht immer auf Sßrabtfudjt unb gurd)t

cor Strafe zurüdsufübten, feljr häufig finbet, man bei Svin

bern auch bie fo genormte JShantaftelüge, bie gang anbers be»

urteilt unb gewertet werben fohlte als anbete Sügen. Dicfe
finb nämlich nur ein Ausbrud ber ünblichen fßhantafie, bie
Diel lebhafter arbeitet als bie ber ©rwadjfenen. 23ei ber
23hantafic unterfdjeibet ber tßftjchologe bie altioe unb paf»
ftoe, ober beutfeh erflärt bie abficbtlid) unb unabfichtlidj ar»
beitenbe 93hantafie.

Diefe Hnterfdjeibung ift teine tbeoretifdjie Spielerei, er»

flärt fic uns bod) bie bei Stinbent häufige 23erwed)flung
gwifdfeh. wirïlicfoett uttb erbactjteu 23orftetiungsgruppen, bettn
hier haben wir es mit ber unabfichtlid), arbeitenden Ißhantafie
311 tun. Aflan follte in folchcn gälten nicht gleid) fdjclteu
unb ftrafen unb 00m fiiigen fpredjen, foubertt oertrauettsooll
eingehen auf bie 23orfteilungswett bes Stinbes, unb helfen,
Didjtung unb 2Bahrl)eit 311 unterfdjeiben. 3d) pflegte meinen
fechsjäbrigen Schiilerit 311 fagen: „3br tönnt mir auch aus»
gebachte ©efdjiwhten erzählen, aber ihr follt bagu fagen, bas
ift feine wirtliche, bas ift eine ausgebachte ©efdjidjte." 3n
zweifelhaften gätlen fragte id): „ausgebacht ober wirflidj?"
,unb'erleichterte beut fle.itteu ©rgähler baburd) ben ehren»
oo.lleit Jiiidfug.

'
2luf biefe 2Beife ftutgt mau ber tinblichen SPhantafie

nicht uttbebacht bie glüge'l, es wirb allerhanb erjählt, bie
bewußte ober aftioe 23hantafie geförbert unb fo ein leibiges
23erbot in eilt willfomntenes ©ebot oeirwanbelt.

Den anberu flügen wirb auf biefe 2Beife burd)aus nicht
23orfd)ttb geleiftet, foubern entgegengearbeitet; bénit bas
Strub lernt 2Bahrheit uttb Dichtung unterfd)etben. Aatiirlid)
lommt es aud) oor, bafj ein Strub mit 2I3i:Ilen lügt, unb
bann uerbient es Strafe, öat es biefe abgehiifjt, fo foil
bie Aflutter wieberum Serttauen geigen unb etwa fagen:
„2l3ir wollen jetjt biefe böfe ©efd)id)te oergeffen, id) will
bit wieber glauben, unb hoffe, ba.fe bu jeljt aud) fd>ön bie
2ï3ahri>ett fagen wirft."

Das ©efühl bah bie 9Jtutter bem Stinbe „glaubt unb
uertraut, heftimmt eilt gutgeartetes Sliitb oriel eher eur 2Baf)r=

heit als Aflifîtrauen unb bas harte, oft uttgeredjt gehörte
'„Du lügft".

2Btrb bie unfd)ulbige JShantafielüge gefcholten, fo emp»
1 finbet bas Strub bies als llngered)tigfeit; beimn bie Aflutter,

bte 2lufprud) auf 3113 a t) r t) a f t igte it macht, crgäOlt Aflärdjett,
bei betten aud) nicht alles „wirtlich" tft.

3wifd)ett wahr unb gelogen liegt bas weite, )d)öne

Aieid) bes „Ausgebachten", bem in Stunft unb ABiffeufdjaft
bas Sxiuptocrbienft güfällt, unb bas im Stinbesalier eilt
9îed)t hait auf Pflege, ßerut es förbern uttb ihr werbet
oiel wettiger 311 tun haben mit feinen Auswiid)fen, ben fiii»
gen, ber unahfid)tlid) arheitenben ober pafftoen Dhantafie.

O. H. in ,,©Itern=>3cn'tfd)rift".

Berichtigung.
3fn Sflr. 11 fchrtefeett wir tut Stuffnfe über baê Scbtoft Di ei eben-

6ach:,, ba§ unterhalb Sertt gefegene Schtöjjcheu itteidjenbadf), heute
eine Sicrbrauerei mit 2Birtfct)aft8betrieb." .piergu geben utt§ bte heu»

tigett Sefiger fotgctibe ©rtiäruug, bie mir mit ©enugtumig entgegen«
nehmen unb unfern liefern gur Stenutni« geben : „^m @ch(ofj felbft mar
nte unb tft auch je&t 'ein SBirtfchaftäbetrieb. 28ir haften ben chrmiirbigcn
Sau unb bie archttettunifctjen ©cljüntjetten in ®hren, mie e8 bie Samitie
bott gifcher tat. ®a8 unten an ber Ware gefegene fRcftanratiunSgebäube
ejiftierte fetjon fange, bebur bas ®ut in ltnfcrcn Sefip tarn. ®benfo ift
ba3 hüSfiche Srauercigebäube nicht bon un§ erftefft werben, foil bud)
bie Sierbrauerei Dîeichcnbach bie «tiefte Sraucrei tm Stanton Sern fein."

gtebafcttonettes : ®ie „Sotitifche SBochenfchau" tatin wegen anber»
weitiger ftartcr Qnanfprud)nnhme unfereä pofitifchen fDtitarbeiterä in
ber heutigen SJÎutnmer nicht erfcheinen.

202 l)»L Lettin VVOLttL

Bräuche, die selbst in kulturell vorgeschrittenen Gegenden
strenge innegehalten werden und die ineist einer uralten
Volkspoesie entstammen.

Schuhe ins Grab! Wer kennt nicht die Gepflogen-
heit, einem Toten Schuhe anzuziehen, bevor man ihn in
den Sarg zur allerletzten Ruhe bettet. Mancher, behauptet
der Aberglaube, must lauge, lange Zeit nach seinem Tode
umherirren, weil seine Mitmenschen ihm diese» Liebesdienst
nicht erwiesen. Auf einer der aus dem Mittelalter stam-
tuenden Treppen, die in Bern nach der Matte fuhren,
irrt zeitweilig ein Geist jammernd und klagend herum: man
hat vergessen, ihm Schuhe ins Grab mitzugeben. Und wenn
mau sie auch nur neben seinen Körper gelegt hätte, so

könnte er Ruhe finden. „Die Schuhe", erklärte eine alte
Frau im Kanton Appenzell, „die habe ich mir schon in
jungen Jahren angeschafft, damit man sie mir ins Grab
mitgibt — sie sollen mich vor den spitzen Dornen schützen,
die ich auf dem Wege zur Ewigkeit finden werdet' Vieler-
orts gibt mau den Toten noch einen Stock mit ins Grab,
damit ihnen der Weg durch das Dornengestrüpp leichter werde.

Ist der Brauch, den Verstorbenen Essen auf ihre Man-
cherung nach dem Tode mitzugeben, erstorben? Keineswegs.
Diese uralte, schon bei den Naturvölkern gepflogene "Sitte
-findet sich noch immer in einigen Alpengegenden. Salz,
Brot. Mehl legt man ihnen zur Wegzehrung in den Sarg.
: Schuhe zieht mau vielerorts namentlich jungen Müttern,
die von ihren kleinen Kindern weg sterben, an. Jede Nacht,
sagt der Volksglaube, kommt die Mutter zu ihrem Kinde
und wartet es, bis es Tag wird, worauf sie wieder in ihr
Grab'zurück verschwindet. Mit Schuhen werden ihre Füste.
nicht wund. In einem kleinen Dorf im Kanton Bern gibt
es eine Kirche, unter deren Dach die jungen Mütter be-

graben sind: ihre Gräber decken grosse Steinplatte». In
einer andern Ecke sind die neugebornen Kinder begraben,
die die Taufe nicht mehr empfingen. Auf ihre kleinen Grä-
der tropft das Rast der Dachtraufe, und macht gut, was
die Menschen zum Seelenheil des kleinen Verstorbenen unter-
liesten.

Au einigen Orten der Schweiz, namentlich des Kau-
tons Bern, kann man hie und da Bäume bemerken, denen
ein schwarzer Tuchstreifen um den Stamm gebunden ist.

Dies kündet den Tod des Besitzers oder der Besitzerin des

Gehöftes an, und wenn das Tuch von selber abfällt, dann
ist der Leib des Verstorbenen im Grabe zerfallen. Den
Hinscheid des Meisters meldet man den Bienen und dem

Nieb. Dieser Brauch findet sich sowohl im Bernerland,
als auch in der Jnnerschweiz. Man klopft den Bienen,
lautet der Ausdruck. Und wenn man dies versäumt, sagt
der Volksglaube, zieht der Tvte sein Eigentum in den Tod nach.

In der Jnnerschweiz und an vielen andern Orten leert

man bei einem Todesfall alles Wasser, das sich in, Hause

befindet, aus, denn man glaubt, dast die Seele des Ver-
storbcuen sich gleich nach dessen Tode in ihm gebadet hätte.
Noch an vielen Orten, namentlich auf dem Lande, wird beim

Sterben geklenkt, also die Totenglocke geläutet, jedoch nur
bei Volljährigen. Jin Berner Jura schlägt die Sterbe-
glocke für den Mann dreimal, für eine sterbende Frau
zweimal an. und jedermann zieht, wenn er dies hört, den

Hut ab. Vielfach wird der Sarg mit duftenden Kräuter»
ausgeräuchert. Beim Hinaustrageu stellt man ihu gewöhn-
lich bei der Türschwelle noch einmal ab. und wiederholt
dies an allen Kreuzwegen. Kinder werden von jungen Söh-
nen der Verwandten und Bekannten der Familie getragen.

Und die Seele des Verstorbenen? Viele wollen gesehen

haben, wie ein Schmetterling aus dem Munde des Toten
flog und ängstlich einen Ausgang aus dem Zimmer suchte.

Andere sahen, wie er hinter einem Spiegel oder einem

Bild verschwand. An vielen Orten besteht die Sitte, so-

fort nach Eintritt des Todes ein Feilster zu 'öffnen: damit
die Seele einen Ausweg finde, sagt der Aberglaube. An
andern Orten wiederum wird das Totenzimmer hermetisch

verschlossen, damit keine bösen Geister die Ruhe des Toten
stören. Wird die Leiche weich, behauptet der Volksglaube,
dann ist sie ein Vamppr, der nach kurzer Zeit weitere
Sterbefälle nach sich zieht.

»»»
' ' '

——
"

Kinderlügen.
Kinderlügen sind nicht immer aus Prahlsucht und Furcht

vor Strafe zurückzuführen, sehr häufig findet man bei Kin-
der» auch die sogenannte Phantasielüge, die ganz anders be-
urteilt und gewertet werden sollte als andere Lügen. Diese
sind nämlich nur ein Ausdruck der kindlichen Phantasie, die
viel lebhafter arbeitet als die der Erwachsenen. Bei der
Phantasie unterscheidet der Psychologe die aktive und pas-
sive, oder deutsch erklärt die absichtlich und unabsichtlich ar-
deckende Phantasie.

Diese Unterscheidung ist keine theoretische Spielerei, er-
klärt sie uns doch die bei Kindern häufige Verwechslung
zwischen/wirklichen und erdachten Vorste'llungsgruppen, denn
hier haben mir es mit der unabsichtlich arbeitenden Phantasie
zu tun. Man sollte in solchen Fällen nicht gleich schelten
und strafen Und vom Lügen sprechen, sondern vertrauensvoll
eingehen auf die Vorstellungswelt des Kindes, und helfen,
Dichtung und Wahrheit zu unterscheiden. Ich pflegte meinen
sechsjährigen Schülern zu sagen: „Ihr könnt mir auch aus-
gedachte Geschichte» erzählen, aber ihr sollt dazu sage», das
ist keine wirkliche, das ist eine allsgedachte Geschichte." In
zweifelhaften Fällen fragte ich: „ausgedacht oder wirklich?"

.und erleichterte deni kleinen Erzähler dadurch den ehren--
vollen Rückzug.

Auf diese Weise stutzt man der kindlichen Phantasie
nicht unbedacht die Flügel, es wird allerhand erzählt, die
bewußte oder aktive Phantasie gefördert und so ein leidiges
Verbot in ein willkommenes Gebot verwandelt.

Den andern Lügen wird auf diese Weise durchaus nicht
Vorschub geleistet, sondern entgegengearbeitet: denn das
Kind lernt Wahrheit und Dichtung unterscheiden. Natürlich
kommt es auch vor, dast ein Kind mit Willen lügt, und
dann verdient es Strafe. Hat es diese abgebüstt, so soll
die Mutter wiederum Vertrauen zeigen und etwa sagen:

„Wir wollen jetzt diese böse Geschichte vergessen, ich will
dir wieder glauben, und hoffe, dast du jetzt auch schön die

Wahrheit sagen wirst."
Das Gefühl, dast die Mutter dem Kinde .glaubt und

vertraut, bestimmt ein gutgeartetes Kind viel eher zur Wahr-
Heck als Misttrauen und das harte, oft ungerecht gehörte
'..Du lügst".

Wird die unschuldige Phantasielüge gescholten, so emp-
findet das Kind dies als Ungerechtigkeit,- denn die Mutter,
die Anspruch auf Wahrhaftigkeit macht, erzählt Märchen,
bei denen auch nicht alles „wirklich" ist.

Zwischen wahr und gelogen liegt das weite, schöne

Reich des „Ausgedachten", dem in Kunst und Wissenschaft
das Hauptverdienst zufällt, und das im Kiudesalter ein
Recht hat auf Pflege. Lernt es fördern und ihr werdet
viel weniger zu tun haben mit seinen Auswüchsen, den Lü-
gen. der unabsichtlich arbeitenden oder passiven Phantasie.

Q. tl. in „Eltern-Zeitschrift".

Berichtigung.
In Nr. 11 schrieben wir im Aussatz über das Schloß Reichen-

bach:,, das unterhalb Bern gelegene Schlößchen Reichenbach, heute
eine Bierbrauerei mit Wirtschaftsbetrieb." Hierzu geben uns die Heu-

tigen Besitzer folgende Erklärung, die wir mit Genugtuung entgegen-
nehmen und unsern Lesern zur Kenntnis geben: „Im Schloß selbst war
nie und ist auch jetzt kein Wirtschastsbetrieb. Wir halten den ehrwürdigen
Bau und die architektonischen Schönheiten in Ehren, wie es die Familie
von Fischer tat. Das unten an der Aare gelegene Restaurativnsgebäude
existierte schon lange, bevor das Gut in unseren Besitz kam. Ebenso ist
das häßliche Brauercigebäude nicht von uns erstellt worden, soll doch

die Bierbrauerei Reichcnbach die älteste Brauerei im Kanton Bern sein."

Redaktionelles: Die „Politische Wochenschau" kaun wegen ander-
weitiger starker Inanspruchnahme unseres politischen Mitarbeiters in
der heutigen Nummer nicht erscheinen.
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